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Relativsätze 

 

Bsp. 

Art. 48  Abs. 1 GG 

(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner 

Wahl erforderlichen Urlaub. 

 

§ 1922 Abs. 1-2 BGB 

§ 1922 Gesamtrechtsnachfolge 

(1) Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder 

mehrere andere Personen (Erben) über. 

(2) Auf den Anteil eines Miterben (Erbteil) finden die sich auf die Erbschaft beziehenden Vorschriften 

Anwendung. 

 

§ 1923 Abs. 1-2 BGB 

§ 1923 Erbfähigkeit 

(1) Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt. 

(2) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall 

geboren. 
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Aus: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik, S. 168-171. 


